Leserbrief (Entwurf) zum Artikel im Hinterländer Anzeiger: 28.06.2008: „Gießerei bekommt neue Auflagen“.

Rechtsanwalt Möller-Meinecke trifft dien Sachverhalt genau, wenn er die Anordnung des Umweltamtes (RP Giessen) als „heiße Luft“ bezeichnet, nur leider eine Luft, die Atembeschwerden verursacht.

Die Auflagen, die die Anordnung für den Betreiber der Gießerei enthält, ändern für die betroffenen Anwohner faktisch nichts, während der Betreiber der Gießerei bestens damit leben kann. Das vornehmliche Ziel des Umweltamtes, oder besser gesagt der Sachbearbeiterin (Mitglied der Grünen, denen man heute alles zutraut), war es offenbar die Gießerei Blöcher vor „unverhältnismäßigen“ Forderungen der Anwohner zu schützen. Wohlgemerkt es handelt sich um das Umweltamt und nicht die IHK. 
· Die Geruchemissionen werden als akzeptabel und gesetzeskonform eingestuft, als handele sich bei der Anlage nicht um eine Quelle möglicher gesundheitsgefährdender Abgase, sondern um einen Kuhstall oder eine Kläranlage.

· Bei den Lärmemissionen wird der alte Trick angewandt, dass man über die Dezibelbewertung Lärm schamlos mit Lärm, der schon da ist „auffüllen“ kann. Da Straßenlärm fast überall ist, lässt sich das leicht begründen.

· Besonders verantwortungslos ist aber die Aussage, gestützt auf die Messung einiger mehr oder weniger praxisnaher chemischer Emissionsparameter, dass keine Gesundheitsgefährdung von der Anlage ausgehe. Woher weiß die Sachbearbeiterin das? Wurden alle relevanten Stoffe im Abgas wirklich gemessen? Wohl eher nicht!
· Sich auf die Vorgaben der TA Luft zu berufen, ist hier deswegen schon problematisch, da gesetzliche Vorgaben immer hinter der chemischen und technischen Realität „herhinken“. Die thermischen Reaktionsprodukte, die bei Erhitzen der eingesetzten Kunststoffe, Harze und Härtersubstanzen entstehen können, werden kaum berücksichtigt und gerade diese können hochgiftige Emissionen freisetzen. Das weiß jeder Feuerwehrmann, der wegen vergleichbarer Stoffe bei jedem banalen Wohnungsbrand vollen Atemschutz tragen muss. Hier wären zum Beispiel Flammschutzmittel zu nennen, die Kunsstoffe hitzestabil machen, aber, wie man in jedem Sicherheitsdatenblatt nachlesen kann, bei höheren Temperaturen oft hochgiftige Abgase freisetzen.
· Selbst das Bundesimmissionsschutzgesetz lässt der Behörde den Freiraum bei entsprechenden Gegebenheiten, zusätzliche Messparameter einzufordern und Auflagen für den Betreiber einer Anlage in Anbetracht neuerer Erkenntnisse (nach dem Stand der Wissenschaft und Technik)  zu verschärfen. Darauf hat das Umweltamt – aus welchen Gründen auch immer- verzichtet.

· Völlig unzureichend ist außerdem die ausschließliche Auflage der „Eigenkontrolle“. Der Betreiber bestimmt den Messzeitpunkt und das Messlabor. Das ist etwa so sinnvoll, als würde man bei einer Geschwindigkeitskontrolle den Autofahrer nicht nur vorher darüber informieren, sondern ihn auch noch vorher um Erlaubnis fragen.

· Was nutzt eine Anordnung, die vorschreibt wie lange die Tore geöffnet sein dürfen, wenn es doch faktisch nicht kontrolliert werden kann.

· Wieso entspricht ein Verzicht auf eine wirksame Abgasfilterung „dem Stand der Technik“. Wie man hört, wäre eine Anlage mit diesen Emissionen in Polen nicht mehr zulässig.
· Dass öffentlicher Druck, z.B. Einschaltung der Polizei im Rahmen der Amtshilfe Wirkung hat, lässt sich schon daraus ersehen, dass in der letzten Zeit die Geruchsemissionen deutlich zurückgegangen sind. Nach dem behördlichen „Freibrief“ müssen wir jetzt auf einiges gefasst sein.
